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Betr.: Exporte nach Österreich unter Einschaltung eines Speditionslagers 

(EAS 96) 

Werden Warenlieferungen, die von österreichischen Kleinbetrieben bei einer schweizerischen 

Gesellschaft bestellt werden, in der Weise abgewickelt, dass diese Waren von der 

schweizerischen Gesellschaft unter Entrichtung der Einfuhrabgaben im eigenen Namen nach 

Österreich verbracht und hier bei einem Spediteur gelagert und sodann umsatzsteuerpflichtig 

an die österreichischen Kunden ausgeliefert werden, so stellt dieses Warenlager wohl nach 

inländischem Recht (§ 29 BAO und § 12 UStG) nicht aber nach Artikel 5 Abs. 3 lit. a eine 

Betriebstätte dar. Das schweizerische Unternehmen kann sonach mit den erzielten 

Liefergewinnen bzw. den anfallenden Lieferforderungen trotz Unterhaltung eines inländischen 

Warenlagers nicht der inländischen Einkommens- oder Vermögensbesteuerung unterzogen 

werden. 

Daran ändert sich auch nichts, wenn die mit der Führung des Warenlagers anfallenden 

Verwaltungsaktivitäten von dem österreichischen Speditionsunternehmen abgewickelt werden; 

dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das Speditionsunternehmen hierbei nicht 

über den branchenüblichen Rahmen seiner Geschäftstätigkeit hinausgeht (Art. 5 Abs. 5 DBA-

Schweiz). 
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